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Gartenamt mahnt: Ausritt 
nur mit Reitkennzeichen 

Nummernschild für Pferde kann jederzeit erworben oder bestellt 

werden 

Das Reiten in der freien Landschaft oder im Wald ist in ganz Nordrhein-

Westfalen nur mit gültigen Reitkennzeichen erlaubt – so sieht es das 

Reitrecht gemäß Landschaftsgesetzes NRW vor. Das Gartenamt der Lan-

deshauptstadt macht darauf aufmerksam: Wer in Düsseldorf ausreitet, 

muss ein beidseitig am Pferd gut sichtbar angebrachtes, gültiges Kenn-

zeichen führen. Diese Reitkennzeichen können beim Gartenamt bestellt 

werden. 

 

Aus den Einnahmen der damit verbundenen Reitabgabe werden Reitwe-

ge angelegt und unterhalten. Außerdem werden entstandene Schäden an 

privaten Straßen und Wegen ersetzt, die durch das nicht ordnungsgemä-

ße Reiten entstanden sind. Aus diesem Grund sind alle Reiter im eigenen 

Interesse gefordert, die Reitregelung aktiv zu unterstützen um damit 

letztlich auch den Zustand des Reitwegenetzes zu verbessern. 

 

Leider gibt es immer noch Reiter, die ohne Kennzeichen unterwegs sind 

und auch keine Reitabgabe leisten. Sie nutzen die Reitwege auf Kosten 

der eigenen Sportsfreunde. Letztlich schaden sie durch ihr Verhalten 

allen Reitern. Denn die Einnahmen aus der Reitabgabe gehen dadurch 

zurück und somit steht weniger Geld zur Unterhaltung und zum Ausbau 

des Reitwegenetzes zur Verfügung. 

 

Wer ohne Reitkennzeichen mit dem Pferd im Gelände unterwegs ist, 

muss zudem mit einer Geldbuße 25 bis 250 Euro rechnen. Kontrollen 

werden durch die Untere Landschaftsbehörde und den Ordnungs- und 

Servicedienst vorgenommen. 
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Gartenamt mahnt: Ausritt nur mit Reitkennzeichen

Bei Neuausgabe der Reitplakette sind für das vollständige Kennzeichen 

(Plaketten mit Jahresaufklebern) 32,50 Euro von Privatreitern oder 82,50 

Euro von Reiterhöfen – zuzüglich ein Euro Porto bei Postversand – zu 

entrichten. In den Folgejahren betragen die Kosten für die Jahresreitpla-

kette 27,50 Euro für Privat oder 77,50 Euro für Reiterhöfe zuzüglich 55 

Cent Porto für den Postversand. Die Reitkennzeichen können beim Gar-

tenamt, Kaiserswerther Straße 390, 40474 Düsseldorf, erworben werden. 

Fragen dazu beantwortet das Gartenamt unter 89-94800. 
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